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Augsburg, 7.2.2024 
Nr. 6 

INHALT 

• Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Stauden-

Wasserversorgung; Landkreis Augsburg, für das Haushaltsjahr 2024 

• Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Nordendorf; Landkreis 

Augsburg, für das Haushaltsjahr 2024 

• Europawahl 2024; Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union (Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der 

Bundesrepublik Deutschland 
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Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung des 

Zweckverbandes Stauden-

Wasserversorgung; 

Landkreis Augsburg, für das 

Haushaltsjahr 2024 

 

I. Siehe Anlage 1. 

 

II. Das Landratsamt Augsburg 

hat als Rechtsaufsichtsbehörde die 

Haushaltssatzung mit Schreiben vom 

21.12.2023 genehmigt bzw. gewürdigt. 

 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der 

Bekanntmachung an bis zur nächsten 

amtlichen Bekanntmachung einer 

Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 

des Zweckverbandes Stauden-

Wasserversorgung, Waldstr. 4, OT 

Reichertshofen, 86868 Mittelneufnach 

innerhalb der allgemeinen 

Geschäftsstunden für jedermann zur 

Einsichtnahme auf. 

 

Augsburg, den 31.01.2024 

_________________________________________ 

 

Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung des 

Schulverbandes Nordendorf; 

Landkreis Augsburg, für das 

Haushaltsjahr 2024 

 

I. Siehe Anlage 2. 

 

II. Das Landratsamt Augsburg 

hat als Rechtsaufsichtsbehörde die 

Haushaltssatzung mit Schreiben vom 

19.12.2023 genehmigt bzw. gewürdigt. 

 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der 

Bekanntmachung an bis zur nächsten 

amtlichen Bekanntmachung einer 

Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 

der Verwaltungsgemeinschaft 

Nordendorf, Schäfflerstr. 27 in 86695 

Nordendorf  innerhalb der allgemeinen 

Geschäftsstunden für jedermann zur 

Einsichtnahme auf. 

 

Augsburg, den 31.01.2024 

_________________________________________ 

 

Europawahl 2024;  

Bekanntmachung für 

Staatsangehörige der übrigen 

Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union 

(Unionsbürger) zur Wahl zum 

Europäischen Parlament in der 

Bundesrepublik Deutschland 

 

Gemäß § 19 Abs. 3 Satz 1 der 

Europawahlordnung (EuWO) macht die 

Kreiswahlleiterin öffentlich bekannt,  

 

1. unter welchen 

Voraussetzungen in der 

Bundesrepublik Deutschland 

lebende Unionsbürger an der 

Wahl zum Europäischen 

Parlament in der 

Bundesrepublik Deutschland 

teilnehmen können, 

 

2. ob, wo, in welcher Form und in 

welcher Frist der in Nummer 1 

bezeichnete Personenkreis die 

Eintragung in ein 

Wählerverzeichnis in der 

Bundesrepublik Deutschland 

beantragen muss, um an der 

Wahl teilnehmen zu können. 

 

Siehe Anlage 3. 

 

Augsburg, den 02.02.2024 

 

 

 

 

Martin Sailer 

Landrat 

 

 

 

 



Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Stauden-Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der Art. 41 des Gesetzes über die kommunaie Zusammenarbeit (KommZG), Art. 63 ff
der Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit §§ 13 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EBV)

eriässt der Zweckverband Stauden-Wasserversorgung foigende Haushaitssatzung:

§1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt.
Dieser schließt ab;

I. im Erfolqspian

in den Erträgen mit
in den Aufwendungen mit

3.685.920 €

3.685.920 €

Im Vermöqenspian

in den Einnahmen mit

in den Ausgaben mit
1.086.610€

1.086.610 €

§2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen

§3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

Umlagen werden nicht erhoben.

§4

§5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den
Wirtschaftsplänen wird festgesetzt auf 50.000 €.

§6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Reichertshofen, den 22.01.2024 Zweckverband

Stauden-Wasserversorgung

Böck

Verbandsvorsitzender

M Kill
Ii f/

Oettl, Jennifer
Schreibmaschine
Anlage 1



Haushaltssatzunçi

des Schulverbandes Nordendorf
(Landkreis Augsburg)

für das Haushaltsjahr

2024

Aufgrund des Art. 9 Abs. I Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes
(BaySchFG) und Art. 40 Abs. I des Gesetzes Uber die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 if. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Schul-
verband Nordendorffolgende Haushaltssatzung:

§1

Der Haushattsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt.

Er schIieFt 1m
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 726.000,00 �

undim
Vermogenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 110.800,00 �
ab.

§2

Kreditaufnahmen für Investitionen und InvestitionsfOrderungsmafnahmen sind nicht
vorgesehen.

§3

Verpflichtungsermachtigu ngen 1m Vermogenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Schulverbandsumlage

(1) Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedari (Umlagesoll) zur Fi -
nanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushalts-
jahr 2024 auf 592.200,00 � festgesetzt und nach der Zahi der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die ma1gebende Schüler-
zahi nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 auf 282 Schüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.100,00� festgesetzt.

Oettl, Jennifer
Schreibmaschine
Anlage 2



(2) Investitionsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi -
nanzierung von Ausgaben im Vermogenshaushalt wird für das Haushalts-
jahr 2024 auf 28.200,00 � festgesetzt und nach der Zahi der Verbandsschü-
1er auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die mafgebende Schüler-
zahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 auf 282 Schüler festgesetzt.

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 100,00� festgesetzt.

§5

Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 50.000,00 � festgesetzt.

§6

Falligkeit der Schulverbandsumlage

(1) Der Gesamtbetrag der Schulverbandsumlage (Verwaltungs- und Investitions-
umlage) ist mit je einem Viertel des Jahresbetrages am 25. Januar, 25. April, 25.
Juli und 25. Oktober des Haushaltsjahres zur Zahlung fallig.

(2) Die Verwaltungsumlage wird im folgenden Jahr in HOhe der im abgelaufenen Jahr
festgesetzten Vierteljahresbeträge vorlaufig erhoben, wenn die Haushaltssatzung
bei Beginn des Jahres noch nicht erlassen ist.

§7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Nordendorl, den

,:NEI?\
(S)

'L.¯:-'

Schulverband Nordendorf

Sch u lverbandsvorsitzender



Bekanntmachung für Staatsangehörige  
der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger)  

zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland  
 
Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt. An 
dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag 
 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen, 
 
2. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union 1) eine Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist 
wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 

 
4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Staatsangehörigkeit 

Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind, 
 
5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf 

Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 
Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen 
werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 
 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl zum Europäischen 
Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht 
erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. 
Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 19. Mai 2024 gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf einem Formblatt 
beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen 
Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, 
müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 

 
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeindebehörden in der Bundesrepublik 
Deutschland angefordert werden. 
 
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist unter anderem Voraussetzung, dass Sie am Wahltag  
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie angehören, von der 

Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an Eides statt 
abzugeben über das Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen für die aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 
1. Februar 2024 
 
Marion Koppe 
Kreiswahlleiterin   
Landkreis Augsburg  
 
 
1) __________ 

Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem Zeitpunkt, ab 
dem nach Artikel 50 Absatz 3 EUV die Verträge dort keine Anwendung mehr finden. 

 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/euwo_1988/anlage_6a.html#bjnr14530988bjne013906377_01
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/110l/
https://www.gesetze-im-internet.de/euwo_1988/anlage_6a.html#FnR.bjnr14530988bjne013906377_01
Oettl, Jennifer
Schreibmaschine
Anlage 3




